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Satzung
über die Erhebung von Friedhofsgebühren

der Ortsgemeinde Greimerath
vom 10. März 2005

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO)
in der derzeit geltenden Fassung und der § 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabgaben
gesetzes (KAG) in der derzeit geltenden Fassung mit Zustimmung der gemäß § 13 Abs. 2
ZwVG beteiligten Ortsgemeinden Diefenbach und Willwerscheid folgende Satzung
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§1
Allgemeines

Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und seiner Anlagen werden
Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebührensätze ergeben sich aus der Anlage zu dieser
Satzung. Die Höhe der Gebühren wird in der Haushaltssatzung festgelegt.

§2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind:
1. bei Erstbestaftungen die Personen, die nach § 9 Bestattungsgesetz verantwortlich sind,

und der Antragsteller,
2. bei Umbeftungen und Wederbestattungen der Antragsteller.

§3
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistungen
Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen Leistungen mit der Antragstellung.
(2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des
bescheides fällig.

Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren vom 10.12.1991
außer Kraft.
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Anlage zur Friedhofsgebührensatzung

1. Reihengrabstäften

1. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 und § 20 Abs. 1
Nr. 6 der Friedhofssatzung für
a) einheimische Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
b) einheimische Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr ab
c) auswärtige Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
d) auswärtige Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr ab

Verstorbene aus den Gemeinden Diefenbach und Willwerscheid werden Einheimi
schen gleichgestellt. Einheimische werden bis 10 Jahre nach ihrem Wegzug als
solche behandelt.

2. Überlassung einer Umenreihengrabstätte an Berechtigte nach Nr. 1
a) für einheimische Verstorbene
b) für auswärtige Verstorbene

II. Gemischte Grabstäften

Verleihung eines Nuftungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2

III. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten

1. Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Fhedhofssatzung
an
a) einer Doppelgrabstäfte für Einheimische
b) einer Doppelgrabstäfte für Auswärtige

2. Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach Ablauf der ersten Nutzungszeit

Für die Wiedervedeihung des Nutzungsrechts nach Ablauf der ersten Nutzungszeit
werden die gleichen Gebühren wie nach Abschnitt III Nr. 1 erhoben.

3. Verlängerung des Nutzungsrechts nach Abschnitt III Nr. 1

Beim Nacherwerb des Nutzungsrechts für Restzefträume ist der entsprechende Bruch
teil der Gebühren nach Nr. 1 zu zahlen, wobei angefangene Jahre als volle Jahre ge
rechnet werden.

IV. Ausheben und Schließen der Gräber

Grabherrichtung bei
1. Reihengräbem für Verstorbene

a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab
c) Umenbeisetung, je Beisetzung

2. Wahlgräbem für Verstorbene
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab
c) Umenbeisetzung, je Beisetzung

V. Ausgraben und Umbeften von Leichen und Aschen

Das Ausgraben und Umbeilen von Leichen wird durch gewerbliche Unternehmen vorge
nommen. Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuldnem als Aus-
lagen zu ersetzen.



Verfahrensablauf:

Friedhofspebührensatzung Ortsgemeinde Greimerath
(Textkurzbezeichnung)

1. Diese Satzung wurde in der Sitzung des j Gemeinderates Greimerath

D Verbandsgemeinderates Manderscheid

am 14.12.2004 beschlossen.

2. Die Satzung wurde am 10.03.2005 durch den Ortsbürgermeister

D Bürgermeister
ausgefertigt.

3. Die Satzung wurde am 25.03.2005 in der Bürgerzeitung Das Blättchen“ der Ver

bandsgemeinde Manderscheid öffentlich bekanntgemacht und ist mit Ablauf des gleichen

Tages vollzogen.

4. Nach Abschluß des Verfahrens wurde eine Ausfertigung dieser Satzung der Kreisverwal

tung Bernk.-Wifflich (für die Satzungssammlung) zum dortigen Verbleib übersandt.

54531 Manderscheid, den 30.03.2005

Verbandsgemeindeverwaltung
54531 Manderscheid

Im Auftrag:


